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I. Allgemeines 

A. Einführung 

Im gemeindewirtschaftlichen Sinne liegt eine Beteiligung vor, wenn eine 

Gemeinde Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht 

erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur 

Aufgabenerfüllung auszuüben. Zielsetzung ist, Teilhaber des Unternehmens zu 

werden (Miteigentum), um dessen Geschäftspolitik und seine Wirtschaftsführung 

zu beeinflussen (Mitbestimmung). 

Die Gemeinde darf gem. § 103 GemO (Gemeindeordnung) ein Unternehmen in 

Privatrechtsform nur dann errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich 

daran beteiligen, wenn dieses seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25 

% mit Umsatzerlösen zu decken vermag (§ 103 Abs. 1 GemO). Darüber hinaus 

verlangt § 103 GemO zwingend die Einhaltung von weiteren Voraussetzungen 

(siehe § 103 Abs. 1 Nr. 2-5 GemO).  

Zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner müssen die Städte einen 

Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen 

sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v.H. mittelbar beteiligt sind, erstellen. Aus 

diesem Grund erstellt die Stadt Tettnang gemäß § 105 GemO jährlich einen 

Beteiligungsbericht (erstmalig ab dem Jahr 2020).  

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2024 gibt der Beteiligungsbericht 2024 

einen Überblick über die Grundzüge des bisherigen, des aktuellen und künftigen 

Geschäftsverlaufs der städtischen Beteiligungsgesellschaften und stellt somit eine 

wichtige Informations- und Entscheidungsgrundlage für Politik, Wirtschaft, 

Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger dar. 

Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an 

Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern informiert über 

den Pflichtinhalt hinaus auch über alle Beteiligungen an nichtrechtsfähigen 

Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten 

Zusammenschlüssen (Zweckverbände). 
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B. Rechtliche Grundlagen 

Gem. § 105 Abs. 2 GemO (Gemeindeordnung BW) hat die Gemeinde zur 

Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die 

Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen.  

Der jährliche Bericht muss folgende Mindestbestandteile aufweisen: 

 

• unmittelbar beteiligt oder mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt:  

Darstellung des Gegenstands des Unternehmens, der 

Beteiligungsverhältnisse, der Besetzung der Organe und der Beteiligungen 

des Unternehmens, zudem der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

des Unternehmens und für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die 

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die 

Kapitalzuführungen- und entnahmen durch die Gemeinde und im 

Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die 

durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach 

Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der 

Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der 

entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe. 

 

• unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt:  

Darstellung des Gegenstands des Unternehmens, der 

Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen 

Zwecks. 

 

Berichtszeitraum bzgl. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 

Leistungskenndaten ist bei allen Gesellschaften das Geschäftsjahr 2024 jeweils 

vom 01.01. – 31.12. 
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II. Schaubild der Beteiligungen der Stadt Tettnang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beteiligungen:

Regionalwerk Bodensee 
GmbH & Co. KG

15 %

(Vorjahr 15%)

Regionalwerk Bodensee 

Verwaltungs-GmbH 100 %

Regionalwerk Bodensee Netze 

GmbH & Co.KG 100 %

NetzWerk Stadt-GmbH

& Co. KG 25 %

NetzWerk Stadt

Verwaltungs-GmbH 25%

Regionaler 
Kompensations-pool 

Bodensee-
Oberschwaben GmbH

3,47 %

(Vorjahr 3,47 %)

Bodenseefestival 
GmbH 

2,63 %

Vorjahr (2,63 %)

Zweckverbände: 

➢ Zweckverband Haslach- 

Wasserversorgung 

➢ Abwasserverband 

Unteres Schussental 

➢ Zweckverband 

Wasserversorgung 

Unteres Schussental 

Eigenbetriebe: 

➢ Eigenbetrieb Wasserwerk 

Tettnang 

➢ Eigenbetrieb 

Wohnungsbau Tettnang 



 
 

8 

III. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse 
 

 Stammkapital/ 

Kommandit-

kapital 

Unmittelbare 

Anteile am 

Stammkapital 

Mittelbare 

Anteile am 

Stamm-

kapital 

Unmittelbare Beteiligungen     

Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. 

KG* 

2.500.000 € 15 %  

Regionaler Kompensationspool 

Bodensee Oberschwaben GmbH* 

39.850 € 3,47 %  

BODENSEEFESTIVAL GmbH* 197.600 € 2,63 %  

Mittelbare Beteiligungen **    

Regionalwerk Bodensee Verwaltungs-

GmbH** 

  100 % 

Regionalwerk Bodensee Netze GmbH 

& Co. KG** 

  100 % 

NetzWerkStadt-GmbH & Co.KG**   25 % 

NetzWerkStadt Verwaltungs-GmbH**   25 % 

Eigenbetriebe***    

Eigenbetrieb Wasserwerk Tettnang 773.883 € 100 %  

Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang 0 € 100 %  

Zweckverbände***    

ZV Wasserversorgung Unteres 

Schussental 

500.000 €   

ZV Haslach-Wasserversorgung 500.000 €   

Abwasserverband Unteres Schussental 0 €   

 

* Unmittelbare Beteiligung ist kleiner als 25 %, daher sind im Beteiligungsbericht 

lediglich der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und 

der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks darzustellen. 

** Mittelbare Beteiligung sind erst ab 50% auszuweisen und detailliert zu erläutern. 

Sie werden daher im Beteiligungsbericht nicht abgebildet. 

***Zweckverbände und Eigenbetriebe sind keine Unternehmen in der Rechtsform 

des privaten Rechts. Sie werden aber der Vollständigkeit halber ausgewiesen. 
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IV. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Tettnang 

A. Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG 

1. Allgemeines 

Firma des 

Unternehmens: 

Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG 

Geschäftsstelle: Waldesch 29 

88069 Tettnang 

Tel.: 075 42/93 79 - 0 

Fax: 075 42/93 79 - 101 

E-Mail: info@rw-bodensee.de 

Homepage: www.rw-bodensee.de 

Geschäftsführer: Michael Hofmann 

Gründungsdatum: 28.07.2008 

Eintragungsdatum 

Handelsregister: 

18.08.2015  

HRA 721187, Amtsgericht Ulm 

Gesellschaftsvertrag: 28.07.2008  

Wirtschaftsjahr: Entspricht dem Kalenderjahr 

2. Gegenstand des Unternehmens 

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge ist der 

Unternehmenszweck die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit 

Dienstleistungen, insbesondere das Betreiben von Energieversorgungsnetzen, die 

sichere und wirtschaftliche Versorgung mit Energie und die dezentrale 

Energieerzeugung mit dem Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien.  

 

Bei der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG werden neben dem vorrangig 

regionalen Strom- und Gasvertrieb insbesondere folgende energiespezifischen 

Dienstleistungen erbracht:  

• Betriebsführung im Bereich der Straßenbeleuchtung  

• Contracting und Betriebsführung für E-Mobilität  

• Wärmeerzeugung und -verteilung  

• Direktvermarktung für EEG-Einspeiser  

 

http://www.rw-bodensee.de/
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3. Beteiligungsverhältnisse 

Gesellschafter in € in % 

Gemeinde Eriskirch 100.000 4 

Gemeinde Kressbronn 200.000 8 

Gemeinde Langenargen 175.000 7 

Gemeinde Meckenbeuren 300.000 12 

Gemeinde Neukirch 50.000 2 

Gemeinde Oberteuringen 100.000 4 

Stadt Tettnang 375.000 15 

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG 600.000 24 

Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG 600.000 24 

Gesamt 2.500.000 100 

 

Kommunaler Anteil: 52 % 

4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Gesellschaft ist seit 01.01.2019 in allen Gründungsgemeinden sowohl in der 

Sparte Strom als auch im Gas Grundversorger und gewährleistet damit eine 

sichere Grund- und Daseinsvorsorge. Der verfolgte öffentliche Zweck wird erfüllt.  
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B. Regionaler Kompensationspool Bodensee Oberschwaben 

GmbH 

1. Allgemeines 

Firma des 

Unternehmens: 

Regionaler Kompensationspool Bodensee-

Oberschwaben GmbH 

Geschäftsstelle: Hirschgraben 2 

88214 Ravensburg 

Telefon: 0751/363540 

E-Mail: info@rvbo.de 

Homepage: www.rvbo.de 

Geschäftsführer: Gerhard Kottek 

Dr. Wolfgang Heine 

Gründungsdatum: 09.04.2014 

Eintragungsdatum 

Handelsregister: 

16.05.2014,  

HRB 730734, Amtsgericht Ulm 

Gesellschaftsvertrag: 9.05.2018 

Wirtschaftsjahr: Entspricht dem Kalenderjahr 

 

2. Gegenstand des Unternehmens 

Zweck der Gesellschaft ist die Deckung des Kompensationsbedarfs im Bereich der 

naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet der beteiligten 

Städte, Gemeinden und Landkreise, die Förderung des Natur- und 

Landschaftsschutzes in der Region sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 

der natürlichen Ressourcen im Rahmen der kommunalrechtlich zulässigen 

Daseinsfürsorge. 

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau eines regionalen 

Kompensationspools, die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im 

Rahmen der Regelungen zur Vermeidung und zur Kompensation von Eingriffen in 

die Natur und Landschaft. 

  

mailto:info@rvbo.de
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Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch: 

− den Aufbau eines Flächen-, Maßnahmen- und Ökopunktepools, 

einschließlich dem Erwerb von Grundstücken, 

− die Sicherung von Ökopunkten, Kompensationsmaßnahmen und 

Kompensationsflächen, 

− die Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch den Abschluss 

entsprechender vertraglicher Vereinbarungen. 

 

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck 

unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die sich im Rahmen der 

kommunalrechtlich zulässigen Daseinsvorsorge halten. 

 

Die Gesellschaft kann zur Verwirklichung ihres Unternehmensgegenstandes im 

Rahmen der kommunalrechtlich zulässigen Daseinsfürsorge Unternehmen 

gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen 

errichten sowie sich sonstiger Dritter bedienen. 

3. Beteiligungsverhältnisse 

Insgesamt sind 57 Städte, Gemeinden und Landkreise beteiligt. Das Stammkapital 

beträgt 39.850 €. Die Stadt Tettnang ist mit 3,47 % (1.382 €) am Stammkapital 

beteiligt.  

4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Gesellschaft erfüllt Aufgaben nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages. 
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C. BODENSEEFESTIVAL GmbH  

1. Allgemeines 

Firma des 

Unternehmens: 

BODENSEEFESTIVAL GmbH 

Geschäftsstelle: Karlstraße 17 

88045 Friedrichshafen 

Tel.: 07541 97078‐20 

E-Mail: info@bodenseefestival.de 

Homepage: www.bodenseefestival.de 

Geschäftsführer: Alexandra Gruber 

Gründungsdatum: 22. Januar 1993 

Eintragungsdatum 

Handelsregister: 

10. November 1993 

HRB 631239, Amtsgericht Ulm 

Gesellschaftsvertrag: 05. August 2013 

Wirtschaftsjahr: Entspricht dem Kalenderjahr 

2. Gegenstand des Unternehmens 

Ziel der Gesellschaft ist die grenzüberschreitende Förderung von Kunst und Kultur 

der Bodenseeregion.  

Das bezeichnete Ziel soll insbesondere durch Planung, Unterstützung und 

Ausrichtung solcher kultureller Veranstaltungen aus dem gesamten Spektrum der 

Musik, des Theaters und der Literatur erreicht werden, welche die vielfältigen 

Traditionen dieses europäischen Kulturraumes lebendig erhalten, erweitern und 

durch neue Akzente anreichern. Bei den vorgenannten Veranstaltungen und 

insbesondere bei dem Internationalen Bodenseefestival soll durch Gastspiele, 

Kulturbegegnungen und sonstige Angebote der Gedanke der 

grenzüberschreitenden Partnerschaft in der Bodenseeregion und in Europa zum 

Ausdruck gebracht werden. 

3. Beteiligungsverhältnisse 

Gesellschafter Stammkapital  Stammkapital in % 

BODENSEEFESTIVAL GmbH 72.800 € 36,84 

Stadt Friedrichshafen 52.000 € 26,32 

Landkreis Bodenseekreis  15.600 € 7,89 

http://www.bodenseefestival.de/
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Gesellschafter Stammkapital  Stammkapital in % 

Stadt Konstanz  13.000 € 6,58 

Stadt Ravensburg  7.800 € 3,95 

Stadt Tettnang  5.200 € 2,63 

Stadt Weingarten  5.200 € 2,63 

Stadt Dornbirn 5.200 € 2,63 

Stadt Lindau  2.600 € 1,32 

Stadt Meersburg  2.600 € 1,32 

Stadt Überlingen  2.600 € 1,32 

Stadt Radolfzell 2.600 € 1,32 

Landkreis Ravensburg  2.600 € 1,32 

Landeshauptstadt Bregenz  2.600 € 1,32 

Stiftung für Konzerte in der 

Klosterkirche Münsterlingen 

2.600 € 1,32 

Gemeinde Allensbach/ Bodensee 2.600 € 1,32 

Summe: 197.600 € 100,00 

 

Das Stammkapital beträgt 197.600 €. Es ist eingeteilt in 76 Geschäftsanteile zu je 

2.600 €. Die Stadt Tettnang hält 2 Anteile. 

4. Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die BODENSEEFESTIVAL GmbH veranstaltet seit ihrer Gründung das Internationale 

Bodenseefestival, das in der Regel 3‐4 Wochen dauert und regelmäßig an 

Pfingsten endet. Es wendet sich hauptsächlich an die Bevölkerung und die Gäste 

in der Bodenseeregion. Die Besucherzahlen schwanken entsprechend den 

Angeboten zwischen 15.000 und 23.000; den Hauptanteil daran stellen die 

Veranstaltungen in Friedrichshafen, das mit dem Graf‐Zeppelin‐Haus über die 

größten Veranstaltungsräume in der Bodenseeregion verfügt. 
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V. Eigenbetriebe 

A. Eigenbetrieb Wasserwerk Tettnang 

1. Allgemeines 

Name: Eigenbetrieb Wasserwerk Tettnang 

Geschäftsstelle: 

Montfortplatz 7, Rathaus 

88069 Tettnang 

Telefon: 07542/510-300 

Homepage: www.tettnang.de 

Betriebsleiter: Claudia Schubert 

Gründungsdatum: 1966 

Satzung: 

11.11.1981 

geändert am 01.10.1997, am 09.05.2001, am 

12.11.2003 und am 03.02.2021 

Stammkapital: 773.883 € 

 

2. Eigenbetriebszweck 

Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat die Aufgabe, das Gebiet der Stadt 

Tettnang mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Ausgenommen hiervon 

sind die Stadtteile und Teilbereiche, die durch andere 

Wasserversorgungsgruppen (Zweckverbände) mit Trink- und Brauchwasser 

versorgt werden. 
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B. Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang 

1. Allgemeines 

Name: Eigenbetrieb Wohnungsbau Tettnang 

Geschäftsstelle: 

Montfortplatz 7, Rathaus 

88069 Tettnang 

Telefon: 07542/510-300 

Homepage: www.tettnang.de  

Betriebsleiter: Claudia Schubert 

Gründungsdatum: 10.08.2016 

Satzung: 
10.08.2016 

geändert am 03.02.2021 

Stammkapital: 0 €  

 

2. Eigenbetriebszweck 

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, Wohnraum für Personen in der 

Anschlussunterbringung nach dem FlüAG sowie für Personen, die in 

Obdachlosigkeit geraten sind, herzustellen und wohnungswirtschaftlich zu 

betreiben 

Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernde oder ihn 

wirtschaftlich berührende Geschäfte. 
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VI. Zweckverbände 
 

A. Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental 

 

 

 

 

1. Allgemeines 

Name: 
Zweckverband Wasserversorgung Unteres 

Schussental 

Geschäftsstelle: 

Theodor-Heuss-Platz 1 

88074 Meckenbeuren 

Telefon: 07542 403 – 251 

Telefax: 07542 403 – 260 

E-Mail: info@zwus.de 

Homepage: www.zwus.de 

Geschäftsführer: Simon Vallaster 

Verbandsvorsitzender: Arman Aigner, Bürgermeister Eriskirch 

Mitglieder: Eriskirch, Meckenbeuren, Tettnang 

Gründungsdatum: 18. Juli 1904  

Satzung: 
26.11.1996 

geändert am 01.12.1998 und am 26.11.2001 

2. Verbandszweck 

Der Verband hat die Aufgabe, in die Wohnplätze trinkbares Wasser zu 

liefern. Zu diesem Zweck erschließt er Wasservorkommen, sorgt für deren 

Sicherstellung, erstellt und betreibt die hierzu erforderlichen 

Wasserversorgungsanlagen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann der 

Verband auch von anderen Unternehmen Wasser beziehen und sich an 

solchen beteiligen. Der Verband erstrebt keinen Gewinn.   

mailto:info@zwus.de
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B. Zweckverband Haslach-Wasserversorgung 

 

 

1. Allgemeines 

Name: Zweckverband Haslach-Wasserversorgung 

Geschäftsstelle: 

Tettnanger Str. 6 

88099 Neukirch 

Telefon: 07528 / 92096-0 

Telefax: 07528 / 92096-11 

E-Mail: info@haslach-wasser.de 

Web: www.haslach-wasser.de 

Geschäftsführer: Ralf Witte 

Verbandsvorsitzender: Reinhold Schnell, Bürgermeister Neukirch 

Mitglieder: 
Amtzell, Bodnegg, Vogt, Wangen, 

Meckenbeuren, Neukirch, Tettnang  

Gründungsdatum: 28.03.1912 

Satzung: 

04.02.2002 

geändert am 21.06.2006, am 07.10.2013, am 

27.11.2018 und am 22.04.2021 

2. Verbandszweck 

Der Verband hat die Aufgabe, den in der Satzung vereinbarten 

Wohnplätzen trinkbares Wasser zu liefern. Zu diesem Zweck erschließt er 

Wasservorkommen, sorgt für deren Sicherstellung, erstellt und betreibt die 

hierzu erforderlichen Wasserversorgungsanlagen. Zur Erfüllung dieser 

Aufgaben kann der Verband auch von anderen Unternehmen Wasser 

beziehen und sich an solchen beteiligen. Der Zweckverband strebt keinen 

Gewinn an.  

mailto:info@haslach-wasser.de
http://www.haslach-wasser.de/
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C. Abwasserverband Unteres Schussental (AUS) 

 

 

1. Allgemeines 

Name: Abwasserverband Unteres Schussental 

Geschäftsstelle: 

Montfortplatz 7, Rathaus 

88069 Tettnang 

Telefon: 07542/510-300 

E-Mail: info@av-unteres-schussental.de 

Homepage: www.av-unteres-schussental.de 

Geschäftsführer: Claudia Schubert  

Verbandsvorsitzender: 
Georg Schellinger, Bürgermeister 

Meckenbeuren 

Mitglieder Meckenbeuren, Eriskirch, Tettnang 

Gründungsdatum: 01.12.1969 

Satzung: 

10. November 1997  

mit Änderungen vom 10. April 2000, 02. Juli 

2001, 22. April 2013, 29. Juni 2015 und 

24.02.2025 

 

2. Verbandszweck 

Zur Reinhaltung des Bodensees und der Schussen hat der Zweckverband 

die Aufgabe, die im Gebiet der Verbandsgemeinden anfallenden 

Abwässer zu übernehmen, der Kläranlage zuzuleiten, vor ihrer Einleitung in 

den Vorfluter (Bodensee) und der Schussen zu reinigen, sowie die dabei 

anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen, zu verwerten oder 

unschädlich zu beseitigen.  

 


